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Eingruppierung von Geschäftszimmerkräften (Stand: 01.10.2012) 

 

1. Für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in der Funktion (maßgebend ist die Funkti-
onsbezeichnung im Stellenplan) von Geschäftszimmerkräften bei Amtsleitungen, Re-
feratsleitungen oder beim Oberbürgermeister eingesetzt sind, gilt nachstehende Rege-
lung: 

 

Nr.  Stellenwert Nachweise 

1 Geschäftszimmerkraft 
bei Amtsleitungen und 
Schulsekretariaten 

VII/VIb 

Nach dreijähriger 
Tätigkeit und 
Bewährung in 
Verg.Gr. VII ist 
eine Höhergrup-
pierung nach 
Verg.Gr. VIb 
möglich. 

Entspricht: 

EG 05 bzw. EG 
06 TVöD 

Die Mitarbeiterin/der Mitarbeiter muss bis Be-
währungsende 

 Die Stufen 1 und 2 des Computerführer-
scheins „Xpert – European Computer 
Passport“ erfolgreich abgelegt haben. Der 
Schwerpunkt für die 2. Stufe kann nach 
Neigung gewählt werden. 

 10 Minuten lang Phonodiktat mit mindes-
tens 160 Anschlägen pro Minuten fehler-
frei übertragen können und  

 die interne Fortbildung „Chefassistenz“ 
besucht  haben. 

2 Geschäftszimmerkraft 
bei Referatsleitungen 

VIb/Vc  

Nach vierjähriger 
Tätigkeit und 
Bewährung in 
Verg.Gr. VIb ist 
eine Höhergrup-
pierung nach 
Verg.Gr. Vc mög-
lich. 

Entspricht: 

EG 06 bzw. EG 
07 TVöD 

Die Mitarbeiterin/der Mitarbeiter muss bis Be-
währungsende 

 Die Stufen 1 und 2 des Computerführer-
scheins „Xpert – European Computer 
Passport“ erfolgreich abgelegt haben. Der 
Schwerpunkt für die 2. Stufe kann nach 
Neigung gewählt werden. 

 10 Minuten lang Phonodiktat mit mindes-
tens 160 Anschlägen pro Minuten fehler-
frei übertragen können und  

 die interne Fortbildung „Chefassistenz“ 
besucht  haben. 

3 Geschäftszimmerkraft 
beim Oberbürgermeis-
ter 

Vb 

Entspricht: 
EG 09 TVöD 

Die Mitarbeiterin/der Mitarbeiter muss bis Be-
währungsende 

 Die Stufen 1 und 2 des Computerführer-
scheins „Xpert – European Computer 
Passport“ erfolgreich abgelegt haben. Der 
Schwerpunkt für die 2. Stufe kann nach 
Neigung gewählt werden. 

 10 Minuten lang Phonodiktat mit mindes-
tens 160 Anschlägen pro Minuten fehler-
frei übertragen können und  

 die interne Fortbildung „Chefassistenz“ 
besucht  haben. 

Weitere Voraussetzungen in allen Fällen: 

Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf. 

 

2. Für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die zusätzlich zu den o. g. Geschäftszimmer-
kräften im Vorzimmerdienst eingesetzt sind, richtet sich die Bewertung der Tätigkeiten 
nach den Bestimmungen des TVöD. 



 

3. Kurse/Prüfungen/Nachweise 

 Der Termin für das stadtinterne Seminar „Chefassistenz“ ist dem Fortbil-
dungsprogramm der Städteakademie zu entnehmen und die Teilnahme bei 
Abt. 111-AF anzumelden. 

 Der hausinterne Maschinenschreibtest wird von Abt. 111-AF abgenommen. 
Eine Höhergruppierung bzw. Zulagengewährung erfolgt auch bei Wiederho-
lung des Tests ab dem 1. des Monats, der auf den erfolgreichen Abschluss 
des Tests folgt. 

 Der Nachweis für die Maschinenschreibprüfung gilt noch als fehlerfrei, wenn 
der Test der Note III der Prüfungsanforderungen und Bewertungsrichtlinien 
für Kurzschrift- und Maschinenschreibprüfung der Industrie- und Handels-
kammer entspricht. 

 Die Prüfung für den Computerführerschein „Xpert – European Computer 
Passport“ wird bei der VHS abgelegt. Es besteht die Möglichkeit sich durch 
entsprechende stadtinterne bzw. VHS-Kurse auf die Prüfungen vorzubereiten. 

 

5. Inkrafttreten 

Diese Regelung tritt zum 01.10.2012 in Kraft. Gleichzeitig tritt mit Ausnahme von Besitz-
standsregelungen die Schreibkraftregelung außer Kraft. 


